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Ergänzende Verordnung zur aktuellen Düngeverordnung durch das Land Hessen  

„Rote Gebiete“ 

 

Betroffene Gebiete:   

 

 WSG: Hattenbach, Niederaula; Quelle Hattenbach I, Ib, II und III; WSG-ID 632-104 

  Rotensee, Hauneck; TB Rotensee (TB Unkengraben); WSG-ID 632-035 

Medengrund, Cornberg-Königswald; WSG aufgehoben 

Erweiterte Auflagen:  

 Wirtschaftsdüngeranalyse muss vor Ausbringung auf N- und P-Gehalt untersucht werden 

 erweiterte Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern 

o 5 m Abstand zur Böschungsoberkante, wenn Streubreite > Arbeitsbreite 

o 10 m Abstand zur Böschungsoberkante bei Neigung > 10 % 

 Bereich 10 – 20 m von Böschungsoberkante  

 Unbestellter Acker  sofortige Einarbeitungspflicht 

 Bei Reihenabstand > 45 cm nur bei Untersaat oder sofortige 

Einarbeitung 

 Reihenabstand < 45 cm nur bei ausreichender 

Bestandesentwicklung 

 Verpflichtender Zwischenfruchtanbau vor Sommerrungen  nach Ernte 2021 

o  Ausnahme: Ernte ab 01.10. oder unter 550 mm NS/m² 

 Regelungen ab 2021 sind hier zu finden. 

 

http://start.aglw.de/images/Downloads/D2020.pdf

